
Beschluss
OLG Nürnberg, § 1684 BGB
Kein Wechselmodell im
Umgangsverfahren

Das Umgangsrecht dient nicht dazu, eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe beider Elternteile am Leben des Kin-
des etwa in Form eines Wechselmodells sicherzustellen.

Von den Eltern erfordert das Wechselmodell, dass sie
dem anderen Elternteil nicht in den Rücken fallen, son-
dern dessen Erziehung vor den Kindern als gleichrangig
akzeptieren.
Beschluss des OLG Nürnberg vom 22.07.2011, 7 UF 830/11

Der 1960 geborene Antragsteller und die 1976 gebo-
rene Antragsgegnerin sind miteinander verheiratet,
leben jedoch seit September 2007 getrennt. Aus der

Ehe sind die Zwillinge E. und F., geboren 2005, her-
vorgegangen. Die beiden Kinder leben seit der Tren-
nung bei der Mutter. Die Antragsgegnerin hat aus ih-
rer ersten Ehe zwei weitere Kinder, nämlich die 1999
geborene A. und den 2001 geborenen J. Auch diese
beiden Kinder leben bei der Antragsgegnerin. Die
Antragsgegnerin ist als Studentin für Sozialpädago-
gik eingeschrieben. Der Antragsteller ist in Vollzeit
als Förderlehrer an einer Grundschule tätig. Darüber
hinaus unterrichtet er noch am Bildungszentrum in
N. Er bezahlt derzeit für jedes Kind 199 Euro Kin-
desunterhalt und für die Antragsgegnerin Tren-
nungsunterhalt in Höhe von 518 Euro. Trotz erheb-
licher Streitigkeiten zwischen den Eltern ist es ihnen
bisher gelungen, den Umgang des Antragstellers mit
den Kindern zu regeln. Die Kinder halten sich alle 14
Tage von Samstag 10:30 Uhr bis Sonntag 19:30 Uhr
beim Antragsteller auf. Darüber hinaus verbringen
sie die Hälfte der Schulferien bei ihm.

Der Antragsteller möchte an der Erziehung der Kin-
der im gleichen Umfang beteiligt sein wie die An-
tragsgegnerin und strebt deshalb ein Wechselmodell
an. Um dies zu erreichen, leitete er beim Amtsgericht
Nürnberg ein Sorgerechtsverfahren ein mit dem Ziel,
dass ihm das Aufenthaltsbestimmungsrecht für beide
Kinder alleine übertragen wird. Dieser Antrag, dem
sich die Antragsgegnerin widersetzte, wurde mit Be-
schluss des Amtsgerichts Nürnberg zurückgewiesen
und auf den Gegenantrag der Antragsgegnerin dieser
das Aufenthaltsbestimmungsrecht für beide Kinder
alleine übertragen.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwer-
de des Antragstellers wurde mit Beschluss vom 4.
Oktober 2010 zurückgewiesen. Gegen diese Ent-
scheidung hat der Antragsteller Verfassungsbe-
schwerde eingelegt, über die bisher noch nicht
entschieden ist.

Da der Antragsteller im Sorgerechtsverfahren bisher
ein Wechselmodell nicht durchsetzen konnte, hat er
nunmehr das vorliegende Umgangsverfahren einge-
leitet und beantragt, ihm in jeder zweiten Woche von
Samstag 18:00 Uhr bis zum darauf folgenden Sams-
tag 18:00 Uhr Umgang mit den beiden Kindern zu
gestatten. Diesen Antrag hat das Amtsgericht nach
Einholung des Berichts des Jugendamtes […] zurüc-
kgewiesen. Zur Begründung führt das Amtsgericht
aus, dass die Kinder im Hinblick auf ihr Alter einen
festen Lebensmittelpunkt benötigen und ein Wech-
selmodell wegen der konfliktbelasteten Beziehung
der Eltern und der fehlenden Kommunikationsebene
nicht in Betracht komme. […]

Der Antragsteller verfolgt sein erstinstanzliches
Ziel weiter. Zur Begründung lässt er ausführen, das
Amtsgericht hätte sich nicht auf die Zurückweisung
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seines Antrags beschränken dürfen, sondern zumin-
dest den derzeit praktizierten Umgang festschreiben
müssen. Außerdem habe es das Amtsgericht ver-
säumt, die Kinder anzuhören. Er strebe das Wechsel-
modell nicht aus finanziellen Gründen an, vielmehr
verweigere die Mutter das Wechselmodell aus unter-
haltsrechtlichen Gründen. Er habe kein Vertrauen in
die Erziehungsfähigkeit der Antragsgegnerin. Sie las-
se die Kinder allein, fördere sie nicht, nehme die Vor-
sorgeuntersuchungen nicht wahr und diktiere den
Umgang. Sie sei für die Kinder ein schlechtes Vor-
bild. Sie wolle die Kinder am Wochenende, wenn sie
sich selbst um die Kinder kümmern müsste, zu ihm
abschieben. Das Gericht bestätige die Antragsgegne-
rin in ihrem ablehnenden Verhalten ihm gegenüber
durch seine Entscheidungen. Die Antragsgegnerin
stelle ihre Beziehung zu ihm als konfliktbelastet dar,
um ihr Ziel zu erreichen. Es sei erforderlich, dass bei
Übergabe der Kinder Zeugen dabei seien, da die An-
tragsgegnerin ihm aggressives Verhalten vorwerfe.
Der Bericht des Jugendamtes gebe nur die Ansicht
der Antragsgegnerin wieder. Das Jugendamt miss-
achte die Kindeswohlgefährdung durch die Antrags-
gegnerin seit drei Jahren. Der Bericht des Jugendam-
tes sei deshalb unbeachtlich. Die Kinder hätten
ebenso wie er selbst ein Grundrecht darauf, auch von
ihm umsorgt zu werden. Das Alter der Kinder
spreche nicht gegen ein Wechselmodell.

Der Antragsteller beantragt, den Beschluss des
Amtsgerichts Nürnberg vom 30.03.2011 aufzuhe-
ben und dem Antragsteller den persönlichen Um-

gang ohne Anwesenheit der Antragsgegnerin mit den
Kindern antragsgemäß zu gewähren.

Die Antragsgegnerin beantragt, die Beschwerde des
Antragstellers zurückzuweisen. Sie verteidigt die ers-
tinstanzliche Entscheidung und erwidert, die gegen
sie erhobenen Vorwürfe seien bereits im Sorgerechts-
verfahren erhoben worden und unberechtigt. Der
Antragsteller strebe das Wechselmodell aus finanziel-
len Gründen an, da er dann keinen oder weniger Un-
terhalt zahlen müsse. Sie habe ihm die Ausweitung
des Wochenendumgangs auf Freitag nach dem Kin-
dergarten bis Montag vor dem Kindergarten angebo-
ten. Dies habe er mit dem Argument abgelehnt, dass
er sich die zusätzlichen Mahlzeiten der Kinder nicht
leisten könne. Ein Wechselmodell komme aufgrund
der zwischen ihr und dem Antragsteller bestehenden
Streitigkeiten und aufgrund der engen wirtschaftli-
chen Verhältnisse nicht in Betracht. Bei einem Wech-
selmodell müssten zwei Wohnbereiche für die
Kinder finanziert werden. Hinzu komme, dass die
Kinder einen Lebensmittelpunkt brauchen würden.

Die vom Antragsteller eingelegte Beschwerde ist
statthaft und zulässig. In der Sache hat sie nur inso-
weit Erfolg, als das von den Eltern bisher praktizierte
Umgangsrecht im Beschluss festgehalten wird, da
dies dem Kindeswohl entspricht. Ein darüber hin-
ausgehender Umgang konnte nicht angeordnet wer-
den, da der Antragsteller eine Ausweitung des Wo-
chenendumgangs von Freitag nach dem Kindergar-
ten bis Montag vor dem Kindergarten aus Kosten-
gründen ablehnt und die Anordnung eines Umgangs
alle zwei Wochen von der Dauer einer Woche nicht
dem Kindeswohl entspricht (§ 1684 BGB).

Fraglich ist, ob das Rechtsschutzbedürfnis für den
auf ein Wechselmodell hinauslaufenden Umgangs-
antrag gegeben ist; denn das Umgangsrecht soll dem
Berechtigten lediglich die Möglichkeit geben, sich
laufend von der Entwicklung und dem Wohlergehen
des Kindes zu überzeugen und die zwischen ihnen
bestehenden natürlichen Bande zu pflegen. Dagegen
dient das Umgangsrecht nicht dazu, eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe beider Elternteile am Leben des
Kindes etwa in Form eines Wechselmodells sicherzu-
stellen (Brandenburgisches Oberlandesgericht Be-
schluss vom 29. Dezember 2009, Az. 10 UF 159/09,
recherchiert bei juris Rn 13, 28 m.w.N.). Der Um-
gangsantrag des Antragstellers zielt jedoch gerade
nicht darauf ab, die Beziehung zu seinen Kindern
durch Begegnung und gegenseitiger Aussprache zu
pflegen, sondern darauf, dass er gleichwertig neben
der Antragsgegnerin in die Erziehung der Kinder
eingebunden wird.

Letztendlich braucht dies hier jedoch nicht ver-
tieft zu werden, da der Antragsteller nunmehr im Be-
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schwerdeverfahren klargestellt hat, dass er neben die-
sem Hauptziel auch das Ziel verfolgt, dass zumindest
ein Umgang in geringerem Umfang in einer Ent-
scheidung festgehalten wird. Hierfür ist das Rechts-
schutzbedürfnis gegeben. Zwar gelingt es den Eltern
bisher den Umgang selbst zu regeln. Eine Entschei-
dung über den Umgang geht aber in ihren Rechtswir-
kungen über eine Vereinbarung der Eltern insoweit
hinaus, als eine gerichtliche Entscheidung die
Vollstreckung ermöglicht. […]

a) Wechselmodell als Umgangsregelung
Der Antragsteller strebt ein Wechselmodell an,

bei dem er die Kinder im gleichen Umfang betreut
wie die Antragsgegnerin. Fraglich ist, ob ein solches
im Wege einer Umgangsregelung angeordnet werden
kann; denn ein solches Wechselmodell führt nicht
nur zu einer Umgangsregelung, d.h. dazu, dass sich
der Elternteil von der laufenden Entwicklung und
dem Wohlergehen der Kinder überzeugen und die
Beziehung zum Kind pflegen kann, sondern dazu,
dass der Elternteil ebenso wie der andere Elternteil an
der Erziehung der Kinder beteiligt wird und damit
die zum Aufenthalt der Kinder getroffene Regelung
ausgehebelt wird. Dies braucht jedoch nicht ent-
schieden zu werden, da jedenfalls auch das
Kindeswohl kein Umgangsrecht im Umfang eines
1:1-Wechselmodells zulässt.

Das vom Antragsteller angestrebte Wechselmo-
dell hat einen wöchentlichen Wechsel der Kinder von
einem Elternteil zum jeweils anderen zur Folge. Ein
solcher Wechsel mag für die Kinder und die Eltern
gewisse Vorteile bringen. So wird zwischen den Kin-
dern und beiden Eltern eine enge Eltern-Kind-Bezie-
hung aufrechterhalten. Beide Eltern bleiben in der
Verantwortung für die Kinder und werden in der Be-
treuung der Kinder entlastet. Der wöchentliche
Wechsel führt jedoch auch zu Belastungen. So müs-
sen sich die Kinder jede Woche erneut auf eine andere
Hauptbetreuungsperson sowie deren Erziehungsstil
einstellen.

Von den Eltern erfordert dieses Wechselmodell,
dass sie dem anderen Elternteil nicht in den Rücken
fallen, sondern dessen Erziehung vor den Kindern als
gleichrangig akzeptieren. Darüber hinaus verlangt
ein 1:1-Wechselmodell bei den Eltern ein hohes Maß
an Kommunikations- und Kompromissbereitschaft.
Zum Beispiel müssen die Eltern in der Lage sein, die
nötigen Informationen in Bezug auf die Belange der
Kinder dem anderen Elternteil mitzuteilen und die
erforderlichen Absprachen zu treffen (OLG Nürn-
berg Beschluss vom 4. Oktober 2010, Az. 7 UF
1033/10; Brandenburgisches Oberlandesgericht
a.a.O.; OLG Koblenz Beschluss vom 12. Januar
2010, Az. 11 UF 251/09 jeweils m.w.N.). Diese Vor-
aussetzungen sind hier nicht gegeben, sodass ein

1:1-Wechselmodell dem Kindeswohlinteresse
zuwiderläuft.

[…] Der Antragsteller und die Antragsgegnerin kön-
nen sich nach wie vor nicht über die Belange der Kin-
der austauschen und diese nicht miteinander disku-
tieren. Zwischen den Eltern besteht nach wie vor ein
tiefes Misstrauen. […] Der Antragsteller hat aus-
drücklich nochmals in der Beschwerdebegründung
darlegen lassen, dass er kein Vertrauen in die Erzie-
hungsfähigkeit der Antragsgegnerin hat und verweist
größtenteils auf die bereits im vorausgegangenen
Sorgerechtsverfahren gegen die Antragsgegnerin er-
hobenen Vorwürfe z.B. dass sie die Kinder allein lasse
und den Kinder erzähle, dass der Antragsteller kei-
nerlei Unterhalt bezahle. Der Antragsteller verfolgt
einen anderen Erziehungsstil als die Antragsgegne-
rin. Der Antragsteller fordert, dass die Eltern für die
Kinder stets da sein müssen, während die Antrags-
gegnerin dies – wohl auch im Hinblick darauf, dass
sie vier Kinder zu versorgen hat – großzügiger hand-
habt. Der Antragsteller mischt sich bereits jetzt in die
der Antragsgegnerin zustehende Alltagssorge ein. So
kam es bei der Anhörung zwischen den Eltern zu ei-
nem Wortwechsel wegen der Bekleidung der Kinder.
Der Antragsteller hatte konkrete Vorstellungen, wel-
che Jacken die Antragsgegnerin für die Kinder hätte
anschaffen sollen und wollte dies durchsetzen. Es
kann davon ausgegangen werden, dass sich solche
Konflikte bei einem 1:1-Wechselmodell noch
verstärken und sich auf wesentlichere Kindesbelange
wie z.B. die Art der Betreuung und Erziehung
ausweiten werden. […]

Bei dem zwischen den Eltern bestehenden ausge-
prägten Streit- und Konfliktpotenzial spielt der Kin-
deswille nur eine untergeordnete Rolle. Aber auch
dieser steht der Ablehnung des vom Antragsteller be-
gehrten Umgangsumfangs nicht entgegen. Weder E.
noch F. haben bei ihrer Anhörung vor dem Senat er-
klärt, dass sie im gleichen Umfang bei Papa und
Mama wohnen wollen. F. hat sogar geäußert, dass er
lieber bei der Mama wohnen wolle. E. hat es vorgezo-
gen sich neutral zu verhalten und keine Präferenz
anzugeben.

b) Umgangsregelung wie im Tenor des Beschlusses
ausgesprochen

Der Umgang wie er im Tenor des Beschlusses
festgehalten ist, entspricht dem Kindeswohl. Der
Wochenendumgang wurde im Wesentlichen wie bis-
her von den Eltern gehandhabt angeordnet. Den
Endzeitpunkt hat das Beschwerdegericht von 19:30
Uhr auf 19:00 vorverlegt, da die Kinder im Septem-
ber 2011 eingeschult werden und sie am Sonntag-
abend noch Zeit benötigen, um ihre Schulsachen zu
richten. Außerdem muss es ihnen ermöglicht wer-
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den, rechtzeitig zu Bett zu gehen, um ausgeschlafen
in der Schule zu erscheinen.

Von einer Ausweitung des Wochenendumgangs
hat der Senat abgesehen. Zwar haben beide Kinder
erklärt, dass sie nicht nur einmal beim Papa über-
nachten möchten. Auch hat die Mutter sich damit
einverstanden erklärt, dass die Kinder 14-tägig von
Freitag bis Montagmorgen beim Antragsteller sind.
Eine Ausweitung scheitert jedoch an dem Veto des
Antragstellers. Dieser hat erklärt, dass ihm eine Aus-
weitung des Umgangs aufgrund seiner engen finan-
ziellen Verhältnisse nicht möglich sei. Am Freitag
müsse er seine Nebentätigkeit beim Bildungszen-
trum ausüben und eine Erstreckung des Umgangs bis
Montagmorgen komme nicht in Betracht, da er dann
die Kinder in die Schule bringen müsse und deshalb
erhöhte Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
anfallen würden. […]
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